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§ 327 EO Grundsatz
 EO - Exekutionsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

(1) Wenn das Gericht nicht auf Antrag des betreibenden Gläubigers anderes bestimmt, erfasst die Exekution auf

Vermögensrechte alle Vermögensrechte des Verp ichteten. Das Gericht hat einen Verwalter zu bestellen, der, wenn

möglich unter Zuziehung des Verpflichteten, unverzüglich pfändbare Vermögensrechte zu ermitteln hat.

(2) Das Gericht hat bei Bewilligung der Exekution an den Verp ichteten das Gebot zu erlassen, sich jeder Verfügung

über die vom Verwalter bestimmten Rechte zu enthalten. Dritten, die kraft eines Vermögensrechts zu Leistungen an

die verpflichtete Partei verpflichtet sind, ist zu verbieten, an diese zu leisten.
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